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Artenschutzfachliche Prüfung für den Bebauungsplan 29/22  

"Wohngebiet Schillerstraße/Hohes Feld/Leibniz-/Fichtestraße"  
in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin,  

Landkreis Oder-Spree, Brandenburg 
 
1. Veranlassung und Aufgabenstellung 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin hat die Aufstellung des Bebauungspla-
nes 29/22 "Wohngebiet Schillerstraße/Hohes Feld/Leibniz-/Fichtestraße" gemäß § 13a BauGB be-
schlossen. Planungsziel ist das Schaffen der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine behutsame 
Nachverdichtung eines Wohngebietes. Das Maß der baulichen Nutzung soll sich am Bestand der nähe-
ren Umgebung orientieren. Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als (geplante) Wohnbaufläche 
dargestellt. Das Plangebiet wird als Wohnbaufläche genutzt. Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB hat die Ge-
meinde Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ord-
nung erforderlich ist. Der Bebauungsplan soll als qualifizierter Bebauungsplan insbesondere Festset-
zungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise sowie den überbaubaren Grundstücks-
flächen enthalten.  

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der Innenentwicklung (§ 13a 
BauGB) ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB aufgestellt werden. Mit dem Be-
bauungsplan sollen weniger als 20.000 m2 zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 (2) BauNVO bzw. 
eine entsprechende Größe der Grundflächen festgesetzt werden. Im räumlichen oder zeitlichen Zu-
sammenhang bestehen weder Bebauungspläne noch werden Bebauungspläne aufgestellt, die in ei-
nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen und deren Grundfläche auf 
die zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 m2 anzurechnen wäre.  

Planungsziel ist die Bewahrung und Herstellung einer für die Gemeinde Schöneiche bei Berlin prägen-
den städtebaulichen Struktur, die durch eine einzeilige, lockere Bebauung der Grundstücke geprägt ist 
sowie der Schaffung von Verdichtungspotenzialen unter Berücksichtigung des für Schöneiche typi-
schen Gartenstadtcharakters. Mit der Planungsabsicht folgt die Gemeinde dem Integrierten Ortsent-
wicklungskonzept Schöneiche bei Berlin 2030" (INOEK) v. 10.07.2018, das hinsichtlich der Baulücken 
und Verdichtungspotenziale eine Bebauung der vorhandenen Grundstücke mit Ein- und Zweifamilien-
häusern unter-stellt. „Um eine weitere bauliche Verdichtung durch das Bauen in zweiter Reihe zu ver-
hindern bzw. einzuschränken, sind Bebauungsplanverfahren einzuleiten" (S. 41). Als konsequente Um-
setzung des Ortsentwicklungskonzepts soll die Vorgabe einer straßenbegleitenden einzeiligen Bebau-
ung durch Festsetzung des Bebauungsplans vorgegeben werden. Der von den Festsetzungen nicht er-
fasste Bestand soll durch erweiterte bestandsschützende Festsetzungen als Ausnahme gesichert wer-
den. 

Im Einzelnen sollen mit der Planung folgende Zielvorstellungen umgesetzt werden: 

- Festlegungen zur Art der baulichen Nutzung als allgemeines Wohngebiet,  

- dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise, der überbaubaren Grundstücksflächen, 

- Grünordnerische Festsetzungen, 

- Verkehrsflächen, 

- Übernahme örtlicher Bauvorschriften zur Gestaltung baulicher Anlagen. 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 29/22 "Wohngebiet Schillerstraße/Hohes Feld/Leibniz-/Fich-
testraße" befindet sich am nordöstlichen Rand der Ortslage von Schöneiche, nördlich der Kalkberger 
Straße. Das Plangebiet wird umgrenzt von den teilweise unbefestigten öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen der Schillerstraße im Norden, der Straße Hohes Feld im Osten, der Leibnizstraße im Süden und 
der Fichtestraße im Westen. 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke; Flur 6, Flurstück 540 teilweise, Flur 7, Flurstück 1 teilweise, Flur 
11, Flurstücke: 534 teilweise, 645-648, 649-651, 653-656, 658/1, 658/2, 659-671, 673-675, 678, 707 
teilweise, 710 teilweise, 851, 852, 865-869, 873, 874,899, 900, 1038 teilweise. Die Grundstücke befin-
den sich in unterschiedlichem Eigentum. 

 

Abb. 1: Lage des Geltungsbereiches 
 
Die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie der Gesetzgebung des Landes 
Brandenburg sehen vor, dass bei der Durchführung eines Vorhabens, welches Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft hat, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen sowie unvermeidbare Eingriffe 
durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen sind. Dem Artenschutz 
kommt in diesem Rahmen aufgrund der aktuellen Gesetzeslage sowie Rechtsprechung eine besondere 
Bedeutung zu. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung für das oben genannte Vorhaben 
werden in dem hier vorgelegten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag erörtert. 
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2. Grundlagen der Artenschutzfachliche Prüfung 
In Folge des Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (Rs. C-98/03) u. a. zur Unverein-
barkeit des § 43 Abs. 4 BNatSchG (alte Fassung) mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben der FFH-RL 
wurde das Bundesnaturschutzgesetz durch das Erste Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzge-
setzes vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2873) an die europarechtlichen Vorgaben angepasst. Die hinsichtlich 
des Artenschutzes relevanten Änderungen des Bundesnaturschutzgesetzes sind am 18.12.2007 in 
Kraft getreten. Die aktuell gültigen artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzge-
setz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), wurden zuletzt durch das Gesetz vom 04.03.2020 (BGBl. I S. 
440) m.W.v. 13.03.2020 geändert. Vor dem Hintergrund dieser Änderungen erfolgt die hier vorlie-
gende Bearbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages zur Bebauungsplanung. 
 

2.1 Verbotstatbestände (Zugriffsverbote) 
In § 44 Abs. 1 BNatSchG sind die Verbotstatbestände für geschützte Arten (Zugriffsverbote) dargestellt, 
die im Rahmen der Artenschutzprüfung zu berücksichtigen sind. Die Vorschriften des § 44 Abs. 1 
BNatSchG lauten: 
 
„Es ist verboten 
1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 
oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 
2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fort-
pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popula-
tion einer Art verschlechtert, 
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 
Ergänzend sind hier die Verbotstatbestände der FFH-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutzrichtlinie 
aufgeführt: 
Gemäß Art. 12 Abs. 1 FFH-RL gelten für die streng geschützten Tierarten gemäß Anhang IVa die folgen-
den Verbote: 
 
 

a) alle absichtlichen Formen des Fangs und der Tötung von aus der Natur entnommenen 
Exemplaren dieser Arten 

b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs- Auf-
zucht-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten, 

c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur, 
d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten.“ 
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Nach der EU-Vogelschutzrichtlinie besteht gemäß Artikel 5 das Verbot: 
 

a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode, 
b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfer-

nung von Nestern, 
c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand, 
d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich 

diese Störung auf die Zielsetzung der Vogelschutzrichtlinie (VRL) erheblich auswirkt, 
e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen.“ 

 

2.2 Freistellung von Verboten und Folgen für die Artenschutzprüfung 

Die soeben dargestellten Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG beanspruchen keine uneingeschränkte 
Geltung. § 44 Abs. 5 BNatSchG enthält insoweit Freistellungsklauseln. Daraus folgt, dass die Arten-
schutzprüfung nur hinsichtlich der Tier- und Pflanzenarten durchzuführen ist, die in Anhang IV FFH-RL 
aufgeführt sind oder dem Kreis der europäischen Vogelarten angehören. Nach § 44 Abs. 5 Satz 5 
BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote zusätzlich für die Arten, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfasst sind. Gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist das Bun-
desumweltministerium ermächtigt, durch Rechtsverordnung „Tier- und Pflanzenarten oder Populatio-
nen solcher Arten unter besonderen Schutz zu stellen, soweit es sich um natürlich vorkommende Arten 
handelt“, die in ihrem Bestand gefährdet sind und für die die Bundesrepublik in hohem Maße verant-
wortlich ist und die nicht schon unter die „besonders geschützten Arten“ gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 a) 
oder b) BNatSchG fallen. Gegenüber dem bisherigen Recht werden hiermit nicht mehr heimische, son-
dern natürlich vorkommende Arten in Betracht gezogen. Damit sind Arten gemeint, die ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet in Deutschland haben bzw. auf natürliche Weise ihr Verbreitungsgebiet nach 
Deutschland ausdehnen. Eine solche Rechtsverordnung ist noch nicht erlassen, sodass entsprechende 
Arten noch nicht zu berücksichtigen sind. Im Übrigen werden sonstige Tier- und Pflanzenarten wie 
etwa die (nur) national geschützten Arten über die Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG sowie die Re-
gelung des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG berücksichtigt. 

Aus § 44 Abs. 5 Sätze 2-4 BNatSchG geht ferner hervor, unter welchen Voraussetzungen die Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG in Bezug auf die Arten des Anhangs IV FFH-RL und 
europäische Vogelarten (und Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
erfasst sind) nicht erfüllt werden. Dies ist hinsichtlich § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der Fall, wenn trotz 
eines nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffs oder Vorhabens i. S. d. § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG die 
ökologische Funktion der vom Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird; unter genannter Bedingung wird zugleich von 
den Bindungen an das Individuen bezogene Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG befreit, soweit die 
eingriffsbedingte Tötung unvermeidlich ist. Die Wahrung der ökologischen Funktion kann durch die 
Festsetzung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, aber auch durch vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen erfolgen. 
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2.3 Ausnahme von den Verboten 
Für ein Vorhaben, das bei einer FFH-Anhang-IV-Art oder einer europäischen Vogelart gegen einen Ver-
botstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt, kann unter Anwendung des § 45 Abs. 7 BNatSchG 
unter bestimmten Voraussetzungen eine Ausnahme erteilt werden. 
Für die Erteilung einer Ausnahme gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 i. V. m. Satz 2 BNatSchG müssen alle 
der im Folgenden genannten Bedingungen erfüllt sein: 

- es liegen zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich sol-
cher sozialer oder wirtschaftlicher Art vor. 

- Zumutbare Alternativen fehlen 
- Der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht. 

 
Für FFH-Anhang-IV-Arten setzt die Zulassung einer Ausnahme gemäß Art. 16 Abs. 1 FFH-RL desweite-
ren voraus, dass die Populationen der betroffenen Arten in Ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet ohne 
Beeinträchtigungen in einem günstigen Erhaltungszustand verbleiben. 
 

2.4 Anforderungen an die Artenschutzprüfung 
Vor dem Hintergrund dieser Rechtslage ist die artenschutzrechtliche Bewertung gemäß den folgenden 
Punkten durchzuführen: 

1. Ermittlung der vom Vorhaben betroffenen geschützten Arten (FFH-Anhang-IV-Arten, europäi-
sche Vogelarten gemäß Vogelschutzrichtlinie, künftig ggf. Arten, die in einer Rechtsverordnung 
nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG erfasst sind)  

2. Beschreibung der Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Auswirkungen auf ge-
schützte Arten  

3. Beschreibung des Vorkommens und der Betroffenheit unter Berücksichtigung der Vermei-
dungsmaßnahmen 

4. Überprüfung, ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände erfüllt sind und ggf. Darstellung des 
weiteren Verfahrens bei Erfüllung von Verbotstatbeständen anhand der Prüfprotokolle 

 
Abschließend wird das Vorhaben insgesamt aus Sicht des Artenschutzes bewertet. 
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3. Wirkfaktoren 
Die Basis für die Ermittlung und Beschreibung der artenschutzrechtlich relevanten Projektwirkungen 
bilden die Projektwirkungen bzw. Wirkfaktoren, die das geplante Vorhaben in seinen wesentlichen 
physischen Merkmalen darstellt und beschreibt. Sie werden im Folgenden beschrieben. Dabei werden 
sie gemäß ihren Ursachen in den folgenden drei Gruppen unterschieden: 
 

• baubedingte Projektwirkungen, d. h. Wirkungen, die mit dem Bau der im Rahmen des Vorha-
bens zu errichtende Bauwerke und Nebenanlagen verbunden sind, 

• anlagebedingte Projektwirkungen, d. h. Wirkungen, die durch im Rahmen des Vorhabens zu 
errichtende Bauwerke und Nebenanlagen verursacht werden, 

• betriebsbedingte Projektwirkungen, d. h. Wirkungen, die durch die Nutzung des Vorhabens 
verursacht sind. 

Tabelle 1 gibt die möglichen Wirkfaktoren wieder. 
 
Tab. 1: Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens 

 Möglicher Artenschutzrechtlicher Wirkfaktor 

Baubedingte Wirkfaktoren W 1: Teilversiegelung von Boden (durch Anlage geschotterter Zu-

fahrtswege bzw. Baustellenstraßen, Lager- und Abstellflächen 

W 2: Bodenverdichtung (durch den Einsatz von Bau- und Trans-
portfahrzeuge) und Bodenumlagerung und Bodendurchmischung 

(bedingt durch die Verlegung von Versorgungseinrichtungen) 

W 3: Baufeldfreimachung (Abschieben des Oberbodens) 

W 4: Geräusche, Erschütterungen und stoffliche Emissionen (be-

dingt durch Baustellenverkehr und Bauarbeiten) 

Anlagebedingte Wirkfaktoren W 5: Bodenversiegelung (Fundamente, Gebäude, evtl. Zufahrts-

wege, Stellplätze etc.) 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren Keine, da die aktuelle Nutzung fortgesetzt wird 

 
 
W1: Versieglung von Bodenflächen 
Durch die Teilversieglung von Bodenanteilen könnte es zu einer Verkleinerung des Lebensraumes von 
planungsrelevanten Arten kommen. 
 
W2: Bodenverdichtung, Bodenumlagerung und Bodendurchmischung  
Durch die Nutzung von Baufahrzeugen sowie bauliche Erfordernisse wie Aushub von Baugruben oder 
Fundamentflächen könnte es zu Bodenverdichtungen und Bodenumlagerungen kommen. Eine Durch-
mischung der vorhandenen Bodenstruktur kann durch die Umlagerung von Boden erfolgen. 
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W3: Baufeldfreimachung  
Für die Baufeldfreimachung könnte das Einebnen/Abschieben des Oberbodens erforderlich werden.  
 
W4: Geräusche, Erschütterungen und stoffliche Emissionen 
Die Bauarbeiten für die Schaffung eines geeigneten Fundamentes für die Gebäude, der zu- und abfah-
rende Baustellenverkehr und der Einsatz von Baumaschinen kann zu Lärmemissionen und Erschütte-
rungen führen. Jedoch sind diese nur als kurzzeitig während der Bauphase zu betrachten.  
 
W5: Bodenversiegelung (Anlagebedingt) 
Durch die Bauprojekte kann es zu einer Bodenversiegelung kommen.  
 
 
Tab 2: Wirkfaktoren, deren Dauer und Reichweite sowie die Einschätzung der Erforderlichkeit von Minderungs-
maßnahmen  

 Wirkfaktor Wirksam Dauer Reichweite/ 
Fernwirkung 

Min.-maß-
nahme erfor-

derlich 

Ba
ub

ed
in

gt
e 

W
irk

fa
kt

or
en

 

W 1: Teilversiegelung von Boden 
(durch Anlage geschotterter Zu-
fahrtswege bzw. Baustellenstra-
ßen, Lager- und Abstellflächen 

Nein keine keine Nein 

W 2: Bodenverdichtung (durch 
den Einsatz schwerer Bau- und 
Transportfahrzeuge) und Bo-
denumlagerung und -durchmi-
schung (bedingt durch die Verle-
gung von Erdkabeln sowie Gelän-
demodellierungen) 

Nein keine keine Nein 

W 3: Baufeldfreimachung (Ab-
schieben des Oberbodens) Ja dauerhaft Am Ort Nein 

W 4: Geräusche, Erschütterun-
gen und stoffliche Emissionen 
(bedingt durch Baustellenverkehr 
und Bauarbeiten) 

Ja Sehr kurzzei-
tig 

Gering 
Max. 300 m Ra-

dius um die 
Quelle 

Nein 

An
la

ge
be

di
ng

te
 

W
irk

fa
kt

or
en

 

W 5: Bodenversiegelung (Funda-
mente, Gebäude, evtl. Zufahrts-
wege, Stellplätze etc.) Ja Dauerhaft 

Am Ort der Ver-
sieglung 
<10 m 

Nein 

Be
tr

ie
bs

be
di

ng
te

 W
irk

-
fa

kt
or

en
 

keine Nein Nein Nein Nein 
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4. Erfassungsergebnisse 
Das Prüfverfahren gliedert sich in mehrere Stufen. Zunächst ist zu prüfen, ob Vorkommen planungsre-
levanter Arten im Untersuchungsgebiet bekannt oder zu erwarten sind bzw. deren Vorkommen sicher 
ausgeschlossen werden kann. Die artenschutzrechtliche Prüfung konzentriert sich auf solche Gruppen, 
für die im Untersuchungsgebiet besonders geeignete Lebensraumbedingungen vorherrschen, deren 
Kernlebensräume sich dort befinden und die im Umkehrschluss eine maßgebliche Aussage zur Betrof-
fenheit aus artenschutzrechtlicher Sicht aufweisen können. 

 

4.1 Lebensraumstrukturen  
Die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs sind überwiegend mit ein- und zweigeschossigen frei-
stehenden Einfamilienhäusern sowie untergeordneten Nebengebäuden bebaut (Abb. 2 bis 5). Zusätz-
lich sind Doppelhaus-Bebauung und ein Kettenhaus vorhanden. Die Baustruktur wird von einer einrei-
higen Bebauung geprägt. In der Regel befinden sich die Hauptgebäude straßenseitig angeordnet mit 
einer Vorgartenzone (Abb. 5). Einige Baugrundstücke weisen allerdings Hauptgebäude im hinteren 
Grundstücksteil auf, sodass durch ein Vor- und Zurückspringen der keine einheitliche städtebauliche 
Struktur vorhanden ist. Die Einfriedung der Grundstücke erfolgt mit Hilfe von Mauern, Zäunen und 
Hecken (Abb. 3 bis 5). Hervorzuheben ist der Gehölzbestand des Geltungsbereiches (Abb. 7 bis 11). Es 
sind im zentralen Bereich des Geltungsbereiches Laubbaumgruppen vorhanden die ein Alter von deut-
lich mehr als 50 Jahren aufweisen vorhanden (Abb. 7). Auch straßenseitig lassen sich Bäume finden 
(Abb. 8). An der Ecke Leibnizstraße/Fichtestraße ist ein Nadelholzbestand vorhanden (Abb. 9 und 10). 
Alter des Baumes und Baumstruktur erlauben hier die Errichtung von Horsten (Abb. 11). Die nicht be-
bauten Grundstücksteile werden gärtnerisch als Zier- oder Nutzgärten genutzt. Es sind innerhalb des 
Geltungsbereiches eine Vielzahl von künstlichen Nisthöhlen vorhanden. Der Gebäudebestand weist 
zum Teil ein Alter auf, dass Fledermäuse die Dachbereiche der Gebäude zumindest als Tagesquartier 
nutzen können. 

 

  
Abb. 2: Gebäudebestand innerhalb des Geltungsberei-
ches entlang der Straße „Hohes Feld“ 

Abb. 3: Gebäudebestand innerhalb des Geltungsberei-
ches entlang der Schillerstraße 
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Abb. 4: Gebäudebestand innerhalb des Geltungsberei-
ches entlang der Schillerstraße 

Abb. 5: Gebäudebestand innerhalb des Geltungsberei-
ches entlang der Fichtestraße 

  
Abb. 6: Einfriedung eines Grundstücks mit Mauer und 
Hecke entlang der Schillerstraße 

Abb. 7: Bestand aus Laubgehölzen im zentralen Be-
reich des Geltungsbereiches 

  
Abb. 8: Bestand aus Laubgehölzen an der Fichtestraße  Abb. 9: Bestand aus Nadelbäumen (Fichtestraße Ecke 

Leibnizstraße) 
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Abb. 10: Kiefernbestand (Fichtestraße Ecke Leibniz-
straße) 

Abb. 11: Kiefer mit Horst einer Nebelkrähe 

 

4.2 Europäische Vogelarten  

Entsprechend der oben beschriebenen Lebensraumstrukturen sowie der vollständig anthropogen 
überformten Landschaft ist von einem Brutvogelbestand von Ubiquisten auszugehen. Es siedeln inner-
halb des Geltungsbereiches ausschließlich solche Arten, die in Brandenburg häufig sind. Horste von 
Greifvögeln wurden innerhalb des Baumbestandes nicht nachgewiesen. Einzig der Neststandort einer 
Nebelkrähe wurde in einer Kiefer an der Ecke Fichtestraße/Leibnizstraße lokalisiert. Aufgrund der 
überwiegenden gärtnerischen Nutzung des Geltungsbereiches als Zier- und Gemüsegarten kann die 
Existenz von größeren Gewässern, Schilfbeständen oder sumpfigen Flächen ausgeschlossen werden. 
Die Hecken und Büsche bieten Gebüsch-brütenden Arten die Möglichkeit Niststandorte anzulegen. 

 

Tab. 3: Liste der möglicherweise vorkommenden europäischen Vogelarten. Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland Rote 
Liste Deutschland 2020 (Ryslavy et al. 2020), Brandenburg 2020 (Ryslavy 2019): 0: ausgestorben oder verschollen, 1: Vom 
Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: Art der Vorwarnliste R: Art mit geographischer Restriktion, V: Vor-
warnliste. Erhaltungszustand: günstig (= ungefährdet), ungünstig bis ungenügend (Vorwarnliste), ungünstig bis schlecht (RL 
0-3), Nachweis: B: Brutvogel, BV: Brutverdacht, NG: Nahrungsgast, ÜF: Überflug, Namensgebung nach Barthel et al. (2020) 
 
Wissenschaftlicher Name Deutscher Artname Nachweis RL-BB RL-D 

Turdus merula Amsel BV - - 

Motacilla alba Bachstelze BV - - 

Cyanistes caeruleus Blaumeise BV - - 

Fringilla coelebs Buchfink BV - - 

Dendrocopos major Buntspecht BV - - 

Garrulus glandarius Eichelhäher NG - - 

Pica pica Elster BV - - 

Phylloscopus trochilus Fitis BV - - 

Certhia brachydactyla Gartenbaumläufer BV - - 

Sylvia borin Gartengrasmücke BV - - 

Pyrrhula pyrrhula Gimpel, Dompfaff BV - - 

Serinus serinus Girlitz BV V - 

Emberiza citrinella Goldammer BV - - 

Chloris chloris Grünfink, Grünling BV - - 

Picus viridis Grünspecht NG - - 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Artname Nachweis RL-BB RL-D 

Prunella modularis Heckenbraunelle BV - - 

Sylvia curruca Klappergrasmücke BV - - 

Sitta europaea Kleiber BV - - 

Parus major Kohlmeise BV - - 

Turdus viscivorus Misteldrossel BV - - 

Sylvia atricapilla Mönchsgrasmücke BV - - 

Corvus cornix Nebelkrähe BV - - 

Hirundo rustica Rauchschwalbe ÜF V V 

Columba palumbus Ringeltaube BV - - 

Erithacus rubecula Rotkehlchen BV - - 

Milvus milvus Rotmilan NG - - 

Aegithalos caudatus Schwanzmeise NG - - 

Dryocopus martius Schwarzspecht NG - - 

Turdus philomelos Singdrossel BV - - 

Accipiter nisus Sperber NG V - 

Carduelis carduelis Stieglitz, Distelfink NG - - 

Falco tinnunculus Turmfalke NG 3 - 

Streptopelia turtur Turteltaube NG 2 2 

Turdus pilaris Wacholderdrossel NG - - 

Troglodytes troglodytes Zaunkönig BV - - 

Phylloscopus collybita Zilpzalp BV - - 

 
In den folgenden Ausführungen wir der Girlitz ausführlicher behandelt, da dieser als einziger Brutvogel des Gel-

tungsbereiches einen in Brandenburg nicht günstigen Erhaltungszustand besitzen (= in Tab. 3 gelb hinterlegt) 

oder in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet sind.  
 
 
4.2.1 Girlitz 
Der Girlitz besiedelt in Mitteleuropa als Kulturfolger kleinräumig und abwechslungsreich bewirtschaftete Sied-

lungsräume. Er weist die größten Siedlungsdichten in Großstadtvororten und mehr ländlichen Siedlungen mit 
Gärten, Alleen, Parks, Friedhöfen, Baumschulen, Olivenhainen, traditionellen Weinbaugebieten und Obstgärten 

auf, solange diese nicht überwiegend aus Niedrigstammkulturen bestehen. Die bevorzugten Habitate des Girlit-

zes sind offene Landschaften in flachen Regionen oder Hanglagen. Bäume und Büsche, die von Krautflächen um-
geben sind, bieten Versteckmöglichkeiten, hohe Singwarten und eine ausreichende Nahrungsgrundlage. Der Gir-

litz besiedelt aber auch Moore, Berglandschaften, Büsche und Dickichte an Flüssen und Bächen, die Randlagen 

verschiedenster Waldgesellschaften und das Innere lichter Wälder. Auch Eisenbahnanlagen und Industriege-
lände mit Lagerflächen können als Bruthabitate dienen. Der Girlitz besiedelt die gemäßigten und mediterranen 

Zonen der Westpaläarktis. Die östliche Verbreitungsgrenze liegt auf der Linie Estland – Schwarzes Meer. Die ver-

tikale Verbreitung erstreckt sich bis in eine Höhe von 1.800 m. In Brandenburg ist der Girlitz flächendeckend 
verbreitet und siedelt vorwiegend in den Siedlungsbereichen und Ortschaften. Der Bestand des Girlitzes wird auf 

5.000-7.000 Brutpaare geschätzt (Rysalvy et al. 2020). Bei einer weitergehenden Nutzung des Geltungsbereiches 

in der aktuellen Form, erfährt der Girlitz keine Beeinträchtigung seines Lebensraumes. 
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4.3 Säugetiere 

Der Planungsraum zählt nicht zum Verbreitungsgebiet des Feldhamsters (Cricetus cricetus) oder der Haselmaus 

(Muscardinus avellanarius). Weitere streng geschützte Säugetierarten wie Wolf (Canis lupus), Europäische Wild-

katze (Felis silvestris), Biber (Castor fiber) oder Fischotter (Lutra lutra) sind von dem geplanten Vorhaben nicht 
betroffen, da der Planungsraum entsprechend der vorhandenen Lebensraumstrukturen nicht zu bevorzugten 

Lebensräumen dieser Arten zählt. Aufgrund des vielfältigen Nutzungsmosaiks des Geltungsbereiches wurden die 

Fledermäuse in die Abschätzung einbezogen, da diese sowohl Gebäude als auch die reich strukturierten Gärten 
als Lebensraum nutzen können. 

 
Tab. 4: Liste der potenziell im Geltungsbereich vorkommenden Fledermausarten. Rote Liste Status: 0: ausgestorben oder 
verschollen, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, V: Art der Vorwarnliste R: Art mit geographischer 
Restriktion, V: Vorwarnliste. Erhaltungszustand: günstig (= ungefährdet), ungünstig bis ungenügend (Vorwarnliste), ungünstig 
bis schlecht (RL 0-3) 

  Rote Liste Artenschutz 
Deutscher Name Wissenschaftlicher Name D BRB St. FFH 
Große/Kleine Bartfledermaus Myotis brandti/mystacinus -/- 2/1 s IV 
Fransenfledermaus Myotis nattereri - 2 s IV 
Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 s IV 
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii - 3 s IV 
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus - - s IV 
RLD: Rote Liste Deutschland (2020)  RL-BRB: Rote Liste Brandenburg (1995) 
0: ausgestorben; 1: vom Aussterben bedroht; 2: stark gefährdet; 3: gefährdet; V: Vorwarnliste; G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; 
D: Daten unzureichend 

 
Aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen ist die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fledermäusen 
durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens grundsätzlich auszuschließen. Dies gilt umso mehr, als die vor-

handenen Vegetationsstrukturen erhalten bleiben. Da die Gebäude erhalten bleiben und auch nicht in die Dach-

abdeckungen eingegriffen wird, können weder Ruhestätten noch Fortpflanzungsstätten dieser Artengruppe be-
troffen sein. Die Anbringung von Quartierkästen für Fledermäuse kann die Biodiversität und Nutzungshäufigkeit 

des Geltungsbereiches deutlich steigern.  

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass streng geschützte Säugetierarten vom geplanten Vorhaben nicht 
betroffen sein werden und keine Beeinträchtigung vorliegt. 

 

 

4.4 Reptilien 

Die vollständige anthropogene Überformung des Geltungsbereiches führt zu der Feststellung, dass das Vorkom-

men von Eidechsen ausschließlich an künstliche Strukturen gebunden sein kann. Vorkommen von Blindschleiche 

und Waldeidechse sind anzunehmen. Diese Arten sind aber nicht streng geschützt. Ein Vorkommen der Zau-
neidechse ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Häufig besiedelt diese Art Gebiete durch das Einbrin-

gen von Erde, in der einzelne Tiere enthalten sind. Die Umsetzung des B-Planes führt innerhalb des Geltungsbe-

reiches jedoch nicht zu artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen für diese Artengruppe. 
 
Tab. 5: Liste der möglicherweise vorkommenden Reptilienarten. Rote Liste der Bundesrepublik Deutschland 2020 (Rote Liste 
Gremium Amphibien und Reptilien 2020), Brandenburg 2004 (Schneeweiß et al. 2004):  0: ausgestorben oder verschollen, 1: 
Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, i: gefährdete wandernde Tierart. Erhaltungszustand wird für nicht 
streng geschützte Arten nicht angegeben. 
Wissenschaftlicher Name Deutscher Artname Nachweis RL-BB RL-D 

Anguis fragilis Blindschleiche KV - - 

Zootoca vivipara Waldeidechse Sicht G V 
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4.5 Vermeidungsmaßnahmen 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung sollten durchgeführt werden, um Gefährdungen von Tierar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu vermeiden oder zu mindern und um artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände im Rahmen der Umsetzung des geplanten Vorhabens auszuschließen. Zur Vermei-
dung bzw. Minimierung von Eingriffen dienen folgende Festlegungen und Auflagen zu allgemeinen 
Bauausführung: 

• Baustelleneinrichtungsflächen(M1): Für Baustelleneinrichtungsflächen und Lagerplätze wer-
den ausschließlich solche Bereiche oder Flächen herangezogen, die im Rahmen der Bebauung 
ohnehin überbaut oder in anderer Weise neugestaltet werden, also in jedem Fall eine Verän-
derung erfahren. Andere Flächen, die nicht Bestandteil des Vorhabenbereiches sind, werden 
dafür nicht verwendet. 

• Baustellenzufahrt (M2): Als Zufahrt dient das vorhandene Wegenetz. Es werden außerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes keine neuen Straßen oder Wege angelegt, soweit 
dies nicht für das Zuwegerecht erforderlich ist.  

• Vermeidung von Verunreinigungen (M3): Beim Einsatz der Maschinen und Fahrzeuge ist da-
rauf zu achten, dass es auf der Baustelle und den Zufahrten zu keinen Verunreinigungen von 
Böden durch Betriebsstoffe oder Schmiermittel infolge von Leckagen oder durch unsachge-
mäße Handhabung kommt. 

• Rodungszeitenregelung (M4): Zeitliche Beschränkung der Rodung und vorbereitende Maß-
nahmen: Rodungsarbeiten für die Reduktion von Gehölz- und Gebüschbeständen innerhalb 
des Planungsraumes sind – soweit überhaupt erforderlich - grundsätzlich außerhalb der Brut-
zeit der Vögel durchzuführen. Für den Zeitraum zwischen dem 1. März und 30. September sind 
keine Rodungen vorzunehmen. Bei einer Rodung innerhalb dieses Zeitraumes kann nicht aus-
geschlossen werden, dass es zu einer Zerstörung von Nestern (= Fortpflanzungsstätten) 
kommt.  

• Kontrolle von Baumhöhlen (M5): Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass Baumhöhlen 
verloren gehen werden, weil keine Bäume gefällt werden, die Bauhöhlen enthalten können. 
Sollten doch Bäume mit Baumhöhlen gefällt werden müssen, sollte im Rahmen der ökologi-
schen Baubegleitung eine Kontrolle der Höhlen mit Hilfe einer Endoskopkamera erfolgen. Un-
besetzte Höhlen sind unmittelbar zu roden oder durch Verschluss vor einer Besiedlung zu si-
chern.  

• Baumschutz (M6): Sollten Bauarbeiten anstehen, sind bestehende Bäume und Gehölzbe-
stände, die erhalten bleiben werden, entsprechend DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Gehölz-
beständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ vor Beschädigung oder sonstigen Be-
einträchtigungen des Kronen-, Stamm- und Wurzelraumbereiches mit einem Bauzaun zu 
schützen. 

• Verhinderung von Vogelschlag an Scheiben (M7): Die Errichtung großflächiger, vollständig 
transparenter oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhängenden Glasflä-
che von mehr als 20 Quadratmetern ist in der Regel unzulässig. Bei Neubau und grundlegender 
Sanierung bestehender Baukörper sind großflächige Glasfassaden und spiegelnde Fassaden zu 
vermeiden und dort, wo sie unvermeidbar sind, so zu gestalten, dass Vogelschlag vermieden 
wird.  
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• Beleuchtung (M8): Zum Schutz nachtaktiver Insekten, Fledermäusen und von Vögeln ist für 
die Beleuchtung der Verkehrsflächen nach Maßgabe der Licht-Leitlinie vom 16. April 2014 Fol-
gendes zu beachten: 

- Vermeidung heller weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft 

- Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen (das 
heißt Abstrahlung nach oben oder in horizontaler Richtung vermeiden) 

- Für die Außenbeleuchtung sind nur insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel mit 
einer Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil 
von 0,02 % zulässig (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen 
und LED-Leuchten mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton, z.B. Warmweiß, 
Gelblich, Orange, Amber, Farbtemperatur CCT von 3000 K oder weniger Kelvin). Die Beleuch-
tung ist möglichst sparsam zu wählen und Dunkelräume außerhalb der Grundstücke sind zu 
erhalten. Dazu sind Lampen möglichst niedrig aufzustellen. Es sind geschlossene Lampenkör-
per mit Abblendungen nach oben und zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt 
nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu vermeiden. Die 
Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

- Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten Leuchten 

- Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit 

 

4.6 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(CEF) 
Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität sind nicht erforderlich. 
 
 
4.7 Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität 

• Einbringen von Nisthöhlen und Quartierkästen für Fledermäuse: Aufgrund der relativen 
Baumhöhlenarmut sollte eine deutliche Steigerung des Baumhöhlenangebotes angestrebt 
werden. Es bietet sich an, Nistkästen der Fa. Schwegler bzw. Habau zu verwenden (1B oder 
2M für europäische Vogelarten sowie Schwegler 00139/9 Fledermaushöhlen 14 x 27 x 43cm).  

• Einbringen von Quartierkästen zur Überwinterung: Für den Fall, dass auch die Überwinterung 
von Fledermäusen innerhalb des Geltungsbereiches gefördert werden soll, ist die Anbringung 
von Überwinterungskästen für Fledermäuse (z. B. Schwegler Fledermaus-Großraum- und 
Überwinterungshöhle 1FW) als ergänzende Maßnahme zu empfehlen. 	
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5. Bestand und Betroffenheit der planungsrelevanten Arten 

5.1 Pflanzen 
Es wurden keine Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie innerhalb des Geltungsbereiches 
nachgewiesen, die im Rahmen einer artenschutzfachlichen Prüfung Berücksichtigung finden müssten. 
Auch sind keine FFH-Lebensraumtypen innerhalb des Eingriffsbereiches vorhanden. 
 
5.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
Die Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind sowohl streng als auch besonders geschützt im 
Sinne des § 7 BNatSchG. Daher können Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG einschlägig sein.  
Die Abschichtung der prüfrelevanten Arten erfolgt im Rahmen der folgenden Kapitel für jede Arten-
gruppe. Für einige Artengruppen können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände aufgrund der Le-
bensraumstrukturen und/oder der Wirkfaktoren von vornherein ausgeschlossen werden. Zu den Ver-
botstatbeständen des § 44 BNatSchG zählen: 
Schädigungsverbot: Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit 
verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abwei-
chend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologischen Funktionen der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 
Störungsverbot: Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Stö-
rung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 
Tötungsverbot: Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für die jeweiligen Arten unter Berücksichti-
gung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen durch Nutzung oder Betrieb, unabhängig 
von oben behandelter Tötung im Zusammenhang mit der Entfernung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten. Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten verbun-
den sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 
 

5.2.1 Säugetiere  

Aufgrund der vorhandenen Lebensraumstrukturen ist die artenschutzrechtliche Betroffenheit von Fle-
dermäusen durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens auszuschließen. Weitere streng geschützte 
Säugetierarten wie Wolf, Biber oder Fischotter sind von dem geplanten Vorhaben nicht betroffen, da 
der Planungsraum nicht die von diesen Arten bevorzugten Lebensraumstrukturen aufweist. Es werden 
artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen für Fledermäuse in Bezug auf Beleuchtung empfoh-
len. Die Steigerung des Höhlenreichtums innerhalb des Geltungsbereiches ist wünschenswert. 

 

5.2.2 Reptilien  

Für die Reptilien sind keine Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen, da keine artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände einschlägig sind, die der Umsetzung des Vorhabens entgehen stehen.  
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5.2.3 Amphibien  

Im Wirkraum des geplanten Vorhabens sind keine dauerhaften Gewässer vorhanden, die als Fortpflan-
zungsstätte für Amphibien dienen könnten. Als Landlebensraum von Amphibien ist der Planungsraum 
geeignet. Mit dem Fehlen einer geeigneten Fortpflanzungsstätte sind auch artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände der Zerstörung oder Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszu-
schließen. Störungen sind für diese Artengruppe ebenso wenig zu erwarten wie eine signifikante Stei-
gerung des Tötungsrisikos. Möglicherweise durchwandern Amphibien den Geltungsbereich auf dem 
Weg zu oder von den Laichgewässern. Die Möglichkeit der Durchquerung wird in keiner Weise beein-
trächtigt. Somit können für die Amphibien artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vollständig aus-
geschlossen werden.  
 

5.2.4 Libellen  

Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Gewässer vorhanden, die als Fortpflanzungsstätte 
für Libellen dienen könnten. Mit dem Fehlen einer Fortpflanzungsstätte sind auch artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände der Zerstörung oder Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
auszuschließen. Störungen sind für diese Artengruppe ebenso wenig zu erwarten wie eine signifikante 
Steigerung des Tötungsrisikos. Somit können für die Libellen artenschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände ausgeschlossen werden.  
 

5.2.5 Tagfalter und Nachtfalter  

Grundsätzlich eignen sich extensive Grünlandbrachen für die Ansiedlung von streng geschützten Tag- 
oder Nachfalterarten. Weitgehend geschlossene Waldbereiche, ausgedehnte Moosflächen oder gar-
tenbaulich genutzte Flächen sind dafür kaum geeignet. Deshalb ist aufgrund der Lebensraumstruktu-
ren nicht davon auszugehen, dass streng geschützte Tag- oder Nachtfalterarten den Planungsraum 
besiedeln. Aufgrund der wenig geeigneten Lebensraumstrukturen lassen sich artenschutzrechtliche 
Verbotstatbestände für diese Artengruppe ausschließen. 
 

5.2.6 Käfer 

Innerhalb des Planungsraumes sind aufgrund des Fehlens alter Laubbäume, die von streng geschützten 
Käferarten besiedelt werden könnten, keine Lebensraumstrukturen für diese Artengruppe vorhanden. 
Aufgrund der fehlenden Lebensraumstrukturen lassen sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
für diese Artengruppe ausschließen. 
 

5.2.6 Schnecken, Krebse und Muscheln 

Innerhalb des Planungsraumes sind aufgrund fehlender Gewässer keine Bereiche vorhanden, die von 
streng geschützten Schnecken- oder Weichtierarten besiedelt werden könnten. Aufgrund der fehlen-
den Lebensraumstrukturen lassen sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für diese Arten-
gruppe ausschließen. 
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5.2.7 Fische und Rundmäuler 

Innerhalb des Planungsraumes sind aufgrund fehlender Gewässer keine Bereiche vorhanden, die von 
streng geschützten Fischarten oder Rundmäulern besiedelt werden könnten. Aufgrund der fehlenden 
Lebensraumstrukturen lassen sich artenschutzrechtliche Verbotstatbestände für diese Artengruppen 
ausschließen. 
 
5.3 Europäische Vogelarten 
Im Rahmen der Analyse der vorhandenen Lebensraumstrukturen sowie unter Berücksichtigung der 
Nutzung können ausschließlich weit verbreitete Arten innerhalb des Planungsraumes eine Fortpflan-
zungsstätte besitzen. Weitere Arten könnten den Planungsraum als Nahrungshabitat nutzen, jedoch 
nicht innerhalb des Planungsraumes brüten. Für die europäischen Vogelarten ist aus diesem Grund 
eine zeitliche Beschränkung der Baufeldfreimachung und Rodung vorzusehen.  
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6. Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Voraussetzung für 
eine ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

Da kein Verbotstatbestand nach § 44 Abs.1 Nr. 1 bis 4 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG erfüllt ist, 
müssen die Voraussetzungen für die Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG nicht geprüft 
werden. Die behandelten Arten werden zusammengefasst dargestellt. 
 

6.1 Keine zumutbare Alternative 
Da keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt werden, ist kein Nach-
weis zu erbringen, dass es keine anderweitigen zufriedenstellenden Lösungen gibt. 
 
6.2 Wahrung des Erhaltungszustandes 

6.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wurde keine Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen 
oder als potenziell vorkommend eingestuft. 
 

6.2.2 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet wird keine Tierart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie gem. § 44 (1) relevant 
geschädigt oder gestört. Anlagebedingte Verluste von Lebensraumstrukturen entstehen nicht, so dass 
die kontinuierliche ökologische Funktionalität somit gewahrt wird. Mögliche Verbotstatbestände wer-
den durch Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen. 
 

6.2.3 Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie 

Im Untersuchungsgebiet des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes wird unter Berücksichtigung der 
genannten Vermeidungsstrategien keine Vogelart gem. § 44 (1) relevant geschädigt oder gestört. 
 

6.2.4 Zerstörung von Biotopen weiterer streng geschützter Arten, die keinen 
gemeinschaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen  

Seit dem Inkrafttreten des neuen BNatSchG am 01.03.2010 ist eine Prüfung der Betroffenheit rein na-
tional streng geschützter Arten nicht mehr erforderlich.  
 
7. Zusammenfassung 
Auf der Grundlage der Analyse der Lebensraumstrukturen des Planungsraumes wurden unter den 
Pflanzen keine geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen, die im Rahmen 
einer artenschutzrechtlichen Prüfung Berücksichtigung finden. Für die Tierarten nach Anhang IV und 
europäische Vogelarten werden innerhalb des Eingriffsbereiches unter Berücksichtigung der formu-
lierten Vermeidungsmaßnahmen keine Arten geschädigt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
bei Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen aus artenschutzrechtlicher Sicht keine Verbotstat-
bestände offensichtlich sind, die gegen den B-Plan in der geplanten Form sprechen. 
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